
Beschluss des Kreistages zur Neuaufstellung des RROP 
am 30.09.2013

Der neue Regionalplan   

Im Amtsdeutsch:
Regionales Raumordnungsprogramm für den 
Landkreis Diepholz (RROP)



Regionalplanung im Planungssystem der Bundesrepublik

Raumordnung des Bundes –
Raumordnungsbericht

Landesplanung –
Landes-Raumordnungsprogramm (LROP)

Regionalplanung –
Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)

Stadtplanung –
Flächennutzungsplan (FNP)

Bauleitplanung –
Bebauungsplan



Was war der Anlass für den Aufstellungsbeschluss?

Planungs-
absichten
Landkreis und 
Gemeinden

Anpassungs-
gebot
an das aktuelle 
LROP

Laufzeit des 
aktuellen 
RROP bis 2014

OVG Urteil

z. B.
Mittelzentrale 
Teilfunktionen

Erdgasgewinnung / 
Grundwasserschutz

z. B.
Infrastruktur (z. B. 
380 KV-Leitung)

Zentrale 
Siedlungsgebiete

Generelle 
Überprüfung des 
Anpassungsbedarfs

Windenergie

Diverse Anpassungserfordernisse gegeben



Welche Festlegungen sind geplant?

RROP

„Ziel der Raumordnung“ (für die Bauleitplanung bindend)

Hier handelt es sich im grundsätzlich um bestehende Naturschutz-
gebiete oder solche, die die Eignung zur Ausweisung als Naturschutz-
gebiet („KN Gebiete“) haben. Sie werden als sogenannte 
Vorranggebiete bezeichnet. 



Welche Festlegungen sind geplant?

RROP

„Grundsatz der Raumordnung“ 
(Abwägungsgebot - kann im Einzelfall und mit Begründung 
„überwunden“ werden)

Hier handelt es sich im grundsätzlich um bestehende Landschafts-
schutzgebiete oder solche, die die Eignung zur Ausweisung als 
Landschaftsschutzgebiete („KL Gebiete“) haben. Sie werden als 
sogenannte Vorbehaltsgebiete bezeichnet. 



Das Verfahren:

RROP

• Abstimmung des Vorentwurfes mit den Städten und Gemeinden – bis 
15.Mai 2015

• Veröffentlichung des Entwurfes ab 10.06.2015

• Öffentliches Beteiligungsverfahren ab 01.07. 2015

• Satzungsbeschluss des Kreistages bis Ende 2015




